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G U T A C H T E N  
 

 
im Zwangsversteigerungsverfahren  

 
betreffend den 2/3 Miteigentumsanteil an dem landwirtschaftlichen Grundstück, 

eingetragen im Grundbuch von Dassow Blatt 4809,  
in 23942 Dassow, OT Prieschendorf 
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Angaben zum Bewertungsobjekt 

 
2/3 Miteigentumsanteil am Grundstück: 

 

Grundbuch: Dassow, Blatt 4809, Bestandsverzeichnis Nr. 1 

Gemarkung: Prieschendorf  

Flur:  1   

Flurstücksnummer:  228   

Größe: 7.800 m²    

Wirtschaftsart und Lage: 
(entsprechend Grundbuchauszug) 

Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche 
Scheerwisch 

Objekt:  landwirtschaftliche Fläche, Ackerland, Grünland, Feldgehölz 

PLZ/Ort: 23942 Dassow, OT Prieschendorf  

 
 
 

Zusammenstellung der Wertermittlungsergebnisse 
 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich vorrangig am Bodenwert orientieren. 
 
Der Bodenwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 15.760,00 € ermittelt.  
 
Der zu bewertende Mitteigentumsanteil beträgt 2/3: 
 
15.760,00 €  /  3  *  2  =  10.506,67 €   rd. 10.500,00 € 
 
Der Verkehrswert für den 2/3 Miteigentumsanteil an dem landwirtschaftlichen Grundstück,  
in 23942 Dassow, OT Prieschendorf,  
 
Grundstücksdaten 
 
Grundbuch  Blatt lfd. Nr. 
Dassow  4809 1 
 
Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Prieschendorf 1 228 7.800 m² 
 
wird zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 mit rd. 
 

 10.500,00 € 
                 (in Worten: zehntausendfünfhundert Euro) 

 
geschätzt. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1. Auftraggeber, Auftragsanlass  
 

Auftraggeber: Amtsgericht Wismar 
- Zweigstelle Grevesmühlen - 

Bahnhofstraße 2-4  
23936 Grevesmühlen 

Gutachtenauftrag: gemäß Beschluss des Amtsgerichtes Wismar, 
Zweigstelle Grevesmühlen, vom 29.11.2023, 
Geschäftsnummer 30 K 52/23 

Wertermittlungsstichtag: Tag der Ortsbesichtigung, 03.01.2024 

Qualitätsstichtag: 03.01.2024 

Ortsbesichtigung: Zum Ortstermin wurden die Beteiligten durch 
Einschreiben vom 07.12.2023 fristgerecht geladen. 

Die Eigentümerin nahm nicht am Ortstermin teil. 

Teilnehmer am Ortstermin: der Gutachter  

Wertermittlungsgrundlagen:  Baugesetzbuch (BauGB) 
 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 

das Gutachten stützt sich u. a. auf 
folgende Grundlagen: 

vom Auftraggeber übergebene Unterlagen: 
ein amtlicher Ausdruck aus dem Grundbuch von Dassow, 
Blatt 4809, vom 08.11.2023, vom Grundbuchamt beim 
Amtsgericht Wismar 

 durch den Auftragnehmer angefertigte bzw. 
bereitgestellte Unterlagen: 
 zum Ortstermin angefertigte Notizen und Diktate über 

die Beschaffenheit des Bewertungsobjektes 
 Fotodokumentation 
 Aufnahmen mit einer Fotodrohne 

 weitere Unterlagen und Angaben:  
 Auszug aus dem Liegenschaftskataster und 

Flurstücksnachweis MV mit Bodenschätzung, vom 
12.12.2023 

 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, vom 
20.12.2023 

 Onlineabfrage zu Bodenrichtwerten beim Geoportal 
des Landkreises Nordwestmecklenburg, vom 
12.02.2024 

 Grundstücksmarktbericht 2023 des Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte im Landkreis 
Nordwestmecklenburg 

 Angaben und Auskünfte zu städtebauplanungsrecht-
lichen Gegebenheiten im Bereich des Bewertungs-
objektes durch das zuständige Bauamt, vom 
11.12.2023 
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1.2. Sachverhalte 

 Allgemeine Beschreibung  
Das Bewertungsgrundstück ist nördlich der Ortslage Prieschendorf, einem Ortsteil der Stadt Dassow, 
gelegen. 
Es handelt sich bei dem Bewertungsgrundstück um eine Grünlandfläche mit Anteilen an Ackerland 
und Gehölz. Das Bewertungsgrundstück wird von einem Graben durchzogen. 
 
Westlich des Bewertungsgrundstücks liegt ein Landwirtschaftsweg, welcher nach Dassow führt, 
jedoch nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist. 
 

 Wert beweglicher Gegenstände, auf die sich die Versteigerung erstreckt (§ 55 ZVG) 
Zum Ortstermin wurden keine beweglichen Gegenstände i. S. des vorgenannten § vorgefunden. 
 

 Etwaige Bauauflagen, baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen 
keine bekannt 
 

 Eintragungen im Baulastenverzeichnis  
Im Baulastenverzeichnis sind keine Baulasten zulasten des Bewertungsgrundstücks eingetragen. 
 

 Gewerbebetrieb 
Der Ackerlandanteil des Bewertungsgrundstücks wird im Zusammenhang eines größeren Schlages 
bewirtschaftet. 
 

 Zuständiger Kaminkehrer 
entfällt 
 

 Miet- und Pachtverhältnisse 
keine  
 

 Besteht Verdacht auf Hausschwamm? 
entfällt 
 

 Maschinen oder Betriebseinrichtungen, die vom Gutachter nicht geschätzt werden konnten 
wurden zum Ortstermin nicht vorgefunden 
 

 Ist ein Energieausweis nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorhanden? 
entfällt 
 

 Sind Baumaßnahmen nach § 47 Gebäudeenergiegesetz (GEG) erforderlich? 
entfällt 
 

 Sonstige Probleme, die für einen Bietinteressenten von Bedeutung sein könnten. 
keine bekannt 
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2. Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1. Lage 

Bundesland: 
Landkreis: 
Ort und Einwohner: 

Mecklenburg-Vorpommern 
Nordwestmecklenburg 
Prieschendorf gehört zur Stadt Dassow, mit ca. 4.100 
Einwohnern in der Gemeinde 

Verkehrslage, Entfernungen (siehe Anlage 1)  
 

Überregionale Lage:  

 
Entfernungen der Ortschaft Prieschendorf zu 
nächstgelegenen größeren Orten: 
 ca. 2,5 km südlich von Dassow (Gemeindesitz) 
 ca. 8 km nordöstlich von Schönberg (Amtssitz) 
 ca. 40 km westlich von Wismar (Kreisstadt) 
 ca. 53 km zur Landeshauptstadt Schwerin 

Lage zu Verkehrswegen:  Die Heinrich-Ploen-Straße verläuft von Prieschendorf 
nach Dassow. 

 Bundesautobahn: Anbindung an die A 20 (Lübeck - 
Rostock – Berlin/Szczecin), Anschlussstelle 
Schönberg (5), ca. 10 km entfernt 

 Der Flughafen in Hamburg ist ca. 100 km und 
Rostock/Laage ca. 130 km entfernt. 

Regionalplanung:  Prieschendorf befindet sich im ländlichen 
Siedlungsraum und gehört zur Stadt Dassow. 

 Die zuständige Verwaltungsbehörde ist das Amt 
Schönberger-Land. 

 Alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, 
KITA, Einrichtungen der medizinischen Versorgung, 
Post, Supermarkt und Bankfiliale sind in Dassow 
vorhanden. 
 

Innerörtliche Lage: Das Bewertungsobjekt liegt nördlich der Ortslage 
Prieschendorf, ca. 0,30 km entfernt. 

Verkehrsanbindung:  keine Busanbindung 
 Ein Bahnhof der DB befindet sich in Schönberg,  

ca. 8 km entfernt.  
Zugverbindung besteht auf der Strecke: Lübeck - 
Grevesmühlen - Szczecin mit Anschluss in Bad 
Kleinen nach Berlin, Rostock und Stralsund. 

Wohn- und Geschäftslage: als Wohn- oder Geschäftslage nicht geeignet 

Art der Bebauung und Nutzung in der  
Straße und im Ortsteil: 

Südlich des Bewertungsgrundstücks befinden sich 
landwirtschaftliche Gebäude. 

Immissionen: Zum Ortstermin waren keine Immissionen feststellbar.  

Topografische Grundstückslage: Die Grünfläche ist in sich eben, das Ackerland steigt in 
Richtung Osten an. 

 

 
2.2. Gestalt und Form 

Bemerkung: Es handelt sich hierbei um ein rechteckähnlich geschnittenes Flurstück 
(vgl. auch Anlage 2). 
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2.3. Erschließung 
 

Straßenart: Westlich des Bewertungsgrundstücks liegt ein 
Landwirtschaftsweg, welcher nach Dassow führt, jedoch 
nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist. 

Straßenausbau: asphaltiert 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
(entspr. vorliegenden Angaben) 

keine versorgungstechnischen Anlagen 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche Gemeinsamkeiten: 

 

Den zur Verfügung stehenden Unterlagen zufolge, liegt 
vonseiten des Bewertungsgrundstücks keine Grenzbe-
bauung und Grenzüberbauung vor. 
 
Durch den Sachverständigen wurden zu den vorgenann-
ten Angaben keine Überprüfungen vorgenommen. Bei 
dieser Wertermittlung wird unterstellt, dass, wie mitgeteilt, 
Grenzverhältnisse geregelt sind und Grenzüberbauungen 
nicht bestehen. 

Baugrund, Grundwasser: 
(soweit augenscheinlich ersichtlich) 

im Bereich des Grünlandes Moorboden und hochstehen-
des Grundwasser 

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund-
situation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen 
ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen 
und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 

 
2.4. Rechtliche Gegebenheiten  

(wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 
 

2.4.1. Privatrechtliche Situation 

Grundbuchlich gesicherte 
Belastungen:  

Von einer Einsichtnahme in das Grundbuch oder die 
Grundbuchakte wurde der Sachverständige durch den 
Auftraggeber befreit. 

Durch den Auftraggeber wurde ein amtlicher Ausdruck 
aus dem Grundbuch von Dassow, Blatt 4809, vom 
08.11.2023, vom Grundbuchamt beim Amtsgericht 
Wismar übergeben. 
 
In Abt. II des vorgenannten Grundbuchs ist neben der An-
ordnung zur Zwangsversteigerung keine weitere Eintra-
gung verzeichnet. 
 

Lastend auf Anteil Abt. I Nr. 3.1: 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet und am 
08.11.2023 eingetragen. 

Schuldverhältnisse, die zum Wertermittlungsstichtag im 
Grundbuch in Abteilung III verzeichnet waren, bleiben in 
diesem Gutachten auftragsgemäß unberücksichtigt. 

Bodenordnungsverfahren 
(Umlegungs-, Flurbereinigungs-,  
Sanierungsverfahren): 

 

Laut Auskunft des Bauamtes im Amt Schönberger Land, 
vom 11.12.2023, ist das Grundstück derzeit in keines der 
vorgenannten Verfahren einbezogen. 

Es wurden diesbezüglich durch den Sachverständigen 
keine weiteren Nachforschungen angestellt. 
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Nicht eingetragene Lasten 
und Rechte: 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z. B. begünsti-
gende) Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen sowie 
Bodenverunreinigungen (z. B. Altlasten) sind nicht be-
kannt. 
 
Ggf. vorhandene wertbeeinflussende nicht eingetragene 
Lasten und Rechte, von denen der Sachverständige kei-
ne Kenntnis erhielt, sind erforderlichenfalls zusätzlich zu 
dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 
 
 

2.4.2. Öffentlich-rechtliche Situation 
Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: Vom Sachverständigen wurde eine Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis vom Landkreis Nordwestmecklen-
burg angefordert.  

Nach vorliegender Auskunft der Unteren Bauaufsichts-
behörde, vom 20.12.2023, wird bescheinigt, dass für das 
Bewertungsgrundstück keine Baulast i. S. des § 83 
LBauO M-V eingetragen ist. 

Denkmalschutz: Denkmalschutz (Bodendenkmal) besteht lt. Auskunft, 
vom 11.12.2023, nicht. 

 
 

Bauplanungsrecht 

Darstellung im Flächennutzungsplan: Entsprechend vorgenannter Auskunft liegt für den Be-
reich des Bewertungsgrundstücks der Flächennutzungs-
plan der Stadt Dassow, vom 10.10.2003, vor. 

In diesem ist der Bereich des Bewertungsgrundstücks als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes liegt, lt. vorge-
nannter Auskunft, kein Bebauungsplan vor. 

Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist für das Bewertungs-
grundstück nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) 
zu beurteilen. 

 
Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation  

Entwicklungsstufe (Grundstücksqualität): 
 

Das Bewertungsobjekt ist, dem städtebaulichen Entwick-
lungszustand nach, wie folgt einzustufen: 
 
- Fläche der Land- und Forstwirtschaft. 

Beitrags- und Abgabensituation: 
 

entfällt 

 



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO JÖRG BERGER  
 

Gutachten-Nr.: 09-02-24/01877  Seite 9 

 
2.4.3. Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation beruhen auf den Angaben 
des zuständigen Bauamtes.  
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts, zu 
diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 
 
2.4.4. Derzeitige Nutzung 

Art der Nutzung: landwirtschaftliche Fläche 
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3. Verkehrswertermittlung 

 
DEFINITION DES VERKEHRSWERTS 
 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch 
den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."  
 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 2/3 Miteigentumsanteil an dem landwirtschaftlichen 
Grundstück, in 23942 Dassow, OT Prieschendorf, zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 ermittelt. 
 
Grundstücksdaten 
 
Grundbuch  Blatt lfd. Nr. 
Dassow  4809 1 
 
Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Prieschendorf 1 228 7.800 m² 
 
 

3.1. Verfahrenswahl mit Begründung 

 
Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im 
Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Neben oder anstelle von 
Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung 
herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  
 dem Entwicklungszustand gegliedert und  

 nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

 dem beitragsrechtlichen Zustand, 

 der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

 der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

 der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grund-
stücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft 
und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in 
den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher 
Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, 
Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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3.2. Bodenwertermittlung 

 
3.2.1. Bodenrichtwert mit Definition des Richtwertgrundstücks 
 
Bodenrichtwert für Ackerland 
 
Bodenrichtwert für Ackerland zum Stichtag 01.01.2023: 
 
Ackerland: 3,25 €/m²  
Ackerzahl: 49 
 

 
 
Der Durchschnittspreis bezieht sich auf 161 getätigte Erwerbsvorgänge. Dieser liegt im Berichtsjahr 
2022 für Ackerland im Kreisdurchschnitt bei 3,11 €/m² und weist im Vergleich zum Vorjahr eine 
Steigerung (+ 0,04 €/m²) auf. Die niedrigsten gezahlten Ackerlandpreise liegen bei 1,26 €/m² und die 
höchsten gezahlten Ackerlandpreise bei 4,75 €/m². Die durchschnittliche Ackerzahl der ausgewer-
teten Erwerbsvorgänge ist mit 49 ermittelt worden. 
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Die nachfolgende Indexreihe für Ackerland spiegelt die durchschnittliche Preisentwicklung in dem 
Landkreis Nordwestmecklenburg wieder. Sie ist aus Ackerlandverkäufen aus dem Zeitraum 2005 - 
2022 mit dem Basisjahr 2020 = 100 als Jahresmittelwert abgeleitet worden. 
 
Die Auswertung der Kaufpreise bezieht sich auf den tatsächlichen Kauffall, ohne Berücksichtigung der 
geographischen Lage. 
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Der Einfluss der Flächengröße hat gegenüber den Auswertungen des Vorjahres leicht zugenommen. 
Ein Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Flächengröße kann im Berichtsjahr 2022 ebenfalls 
nachgewiesen werden. 
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Bodenrichtwert für Grünland: 
 
Bodenrichtwert für Grünland zum Stichtag 01.01.2023: 
 
Grünland: 1,20 €/m²  
Grünlandzahl: 41 
 

 
 
Der Durchschnittspreis bezieht sich auf die ausgewerteten 59 Erwerbsvorgänge. Er liegt im 
Berichtsjahr 2022 für Grünland im Kreisgebiet bei 1,17 €/m² und somit 4 Cent niedriger als im 
Vorjahr. Die niedrigsten gezahlten Grünlandpreise liegen bei 0,45 €/m² und die höchsten gezahlten 
Grünlandpreise bei 2,00 €/m². Die durchschnittliche Grünlandzahl der ausgewerteten 
Erwerbsvorgänge ist mit 40 ermittelt worden. 
 
Die nachfolgende Indexreihe für Grünland gibt die durchschnittliche Preisentwicklung im Landkreis 
Nordwestmecklenburg wieder. Sie ist aus Grünlandverkäufen aus dem Zeitraum 2005 – 2022 mit dem 
Basisjahr 2020 = 100 ermittelt worden. Die Auswertung der Kaufpreise bezieht sich auf den tatsäch-
lichen Kauffall, ohne Berücksichtigung der geographischen Lage. Objektspezifische wertbeeinflus-
sende Umstände, wie z.B. Lage und Grundstücksstruktur, werden hierbei nicht berücksichtigt. 
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(Basis = 2,0 ha, Durchschnitt im Jahr 2022 = 1,2 ha) 
Die Größe des Richtwertgrundstückes für Grünland beträgt 2,0 ha. 
 
Der Einfluss der Flächengröße hat sich gegenüber den Auswertungen des Vorjahres verändert. 
Ein Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Flächengröße kann im Berichtsjahr 2022 nachgewiesen 
werden. 
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Eine Abhängigkeit der Kaufpreise für Grünland, von der Grünlandzahl, ist in diesem Berichtsjahr 
ersichtlich, wenn auch nur gering. Ein Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Grünlandzahl konnte 
dementsprechend nachgewiesen werden. 
 
Bodenrichtwert für ertragsarme Flächen: 
 
Ertragsarme Flächen (UN) sind Flächen, die zum Teilmarkt der Land- und Forstwirtschaft gehören, bei 
denen aber eine landwirtschaftliche Nutzung nicht möglich ist; z. B. Unland, Ödland, Sumpf und 
Wasserflächen, die der Landwirtschaft dienen (Grabenflächen). Hierzu zählen auch Gehölze, welche 
für eine forstwirtschaftliche Nutzung zu wenig ausgedehnt sind oder aufgrund des Bewuchses nicht 
dafür geeignet sind. 
 
Die ertragsarmen Flächen haben keinen eigenen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzen. Sie werden 
meist im Zusammenhang mit dem Erwerb hochwertiger Flächen als Zukauf erworben.  
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In Auswertung von 41 Erwerbsvorgängen aus den Jahren 2021 und 2022 für ertragsarme Flächen 
ergibt sich ein Flächenumsatz von 27,2 ha sowie ein Geldumsatz von 0,11 Mio. €. Die Kaufpreise 
bewegen sich in einer Spanne von 0,17 €/m² bis 0,67 €/m².  
 
Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis ist mit 0,42 €/m² ermittelt worden. Dieser durchschnittliche 
Kaufpreis entspricht ca. 14 % des Ackerlandwertes. Die durchschnittliche Fläche für die Kauffälle 
beträgt 0,7 ha. 
 
 
3.2.2. Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
 
Wertermittlungsstichtag = 03.01.2024 
 
Entwicklungsstufe = Fläche der Land- und Forstwirtschaft 
 
Nutzungsart = 4.134 m² Grünland 
  3.160 m² Ackerland 
     506 m² Gehölz 
 
Bodenschätzung:  
 
3.402 m² Landwirtschaftliche Nutzung 
Ackerland (A), Bodenart Sandiger Lehm (sL), Zustandsstufe (4), Entstehungsart Diluvium (D), 
Bodenzahl 56, Ackerzahl 53 
Ertragsmesszahl 1 803 
 
Summe der Abschnittsflächen: 3.402 m² landwirtschaftliche Nutzung 
 
Gesamtertragsmesszahl: 1 803 
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3.2.3. Bodenwertermittlung für das Bewertungsgrundstück 
 
Nach § 3 Ziff. 1 ImmoWertV 21 sind „Flächen der Land- und Forstwirtschaft“ solche, die, ohne 
Bauerwartungsland, Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- oder forstwirtschaftlich nutzbar 
sind. 
 
Ackerland: 
 
Auf Grund von, vom Gutachterausschuss auf Nachfrage, erteilten Auskünften, ist davon auszugehen, 
dass sich die mitgeteilten Bodenrichtwerte jeweils auf eine für den LK Rostock gegendübliche Fläche 
der Landwirtschaft (Richtwertgrundstück) beziehen, der bei Ackerland folgende Eigenschaften 
unterstellt werden: 
 

 regelmäßige Grundstücksform 
 Nährstoffzustand und Krumentiefe des Bodens in gutem Zustand, der einer ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung entspricht 
 Boden frei von Unkräutern und Nematoden 
 keine Bodenverdichtung 
 geregelte Wasserregulierung 
 landwirtschaftliches Wegenetz in gutem Zustand und mit befestigten Zufahrten 
 gegendübliche Schlagentfernungen von der Ortslage 
 gegendübliche Entfernungen zu Einkaufs- und Aufkaufszentren 
 Anbauverhältnisse und Erträge, die sich bei vergleichbaren natürlichen Standortbedingungen 

gemeinhin herausbilden. 
 
Summe der Abschnittsflächen: 3.402 m² landwirtschaftliche Nutzung 
Gesamtertragsmesszahl: 1 803 
 
Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Ackerzahl von rd. 53. 

 
Umrechnung des Bodenwertes bei abweichender Ackerzahl (AZ) vom Bodenrichtwert: 
 
Bodenrichtwert für eine in Zone A 815 liegende Ackerfläche: 
Zone A 815 = 3,25 €/m² bei einer Ackerzahl von 49 
 
Ackerzahl des Bewertungsgrundstücks 53 
 
Anpassungsformel: 
Bodenpreis (BP) = 0,8431 x ln(AZ) - 0,1376; (ln = log(e) von Ackerzahl) 
 
Berechnung Faktor: 
BP = (0,8431 x ln(53) - 0,1376) / (0,8431 x ln(49) - 0,1376) = 1,021 
 
Demnach ergibt sich ein Faktor von 1,021. Dieser wird mit dem Bodenrichtwert der Zone 815 
multipliziert. 
 
Der Faktor liegt über 1, da die Ackerzahl des Wertermittlungsgrundstücks gegenüber der Ackerzahl 
des Bodenrichtwertes höher ist. 
 
= Bodenrichtwert Zone 815 x Faktor 
= 3,25 €/m² x 1,021 
= 3,32 €/m² 
 
Der Bodenprei des Bewertungsgrundstücks beträgt bei einer Ackerzahl von 53 und nach 
Anpassung 3,32 €/m². 
 
Für die zeitliche Entwicklung wird ein Zuschlag von 0,03 €/m² gewählt: 
3,32 €/m² + 0,03 €/m² = 3,35 €/m².  
 
Aus der Abweichung bezüglich der Fläche ergibt sich keine Anpassung. 



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO JÖRG BERGER  
 

Gutachten-Nr.: 09-02-24/01877  Seite 19 

 
Ermittlung des Bodenwerts Erläuterung 

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis   3,35 €/m²  

Zu-/Abschläge  + 0,00 €/m²  

relativer Bodenwert   = 3,35 €/m²  

Fläche                 3.160 m²  

Bodenwert  =        10.586,00 €  

Zu-/Abschläge zum Gesamtbodenwert -                    0,00 €  

Bodenwert   =        10.586,00 €  

 
Der Bodenwert des Ackerlandes beträgt zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 10.586,00 €. 
 

Grünland: 
 
Auf Grund von, vom Gutachterausschuss auf Nachfrage, erteilten Auskünften, ist davon auszugehen, 
dass sich die mitgeteilten Bodenrichtwerte jeweils auf eine für den LK Rostock gegendübliche Fläche 
der Landwirtschaft (Richtwertgrundstück) beziehen, der bei Grünland folgende Eigenschaften 
unterstellt werden: 
 
- geschlossene Grasnarbe 
- guter Pflanzenbestand 
- keine extremen Hang- und Höhenlagen 
- regulierte Grundwasserverhältnisse 
- gegendübliche innere und äußere Verkehrslage. 
 
Für die zeitliche Entwicklung wird ein Stagnieren des Bodenwertes unterstellt. 
 
Bezüglich der durchschnittlichen Grünlandzahl liegen keine Angaben der Bodenschätzung vor. 
Für die Wertermittlung wird unterstellt, dass keine signifikante Abweichung zwischen Bewer-
tungsgrundstück und Richtwertgrundstück vorliegt. 
 
Aus der Abweichung bezüglich der Fläche ergibt sich keine Anpassung. 

 
Ermittlung des Bodenwerts Erläuterung 

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis   1,20 €/m²  

Zu-/Abschläge  + 0,00 €/m²  

relativer Bodenwert   = 1,20 €/m²  

Fläche                  4.134 m²  

Bodenwert  =          4.960,80 €  

Zu-/Abschläge zum Gesamtbodenwert -                    0,00 €  

Bodenwert   =          4.960,80 € 

 rd.       4.961,00 € 

 

 
Der Bodenwert des Grünlandes beträgt zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 rd. 4.961,00 €. 
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ertragsarme Flächen: 

 
Ermittlung des Bodenwerts Erläuterung 

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis   0,42 €/m²  

Zu-/Abschläge  + 0,00 €/m²  

relativer Bodenwert   = 0,42 €/m²  

Fläche                     506 m²  

Bodenwert  =             212,52 €  

Zu-/Abschläge zum Gesamtbodenwert   

Bodenwert   =            212,52 € 

  rd.         213,00 € 

 

 
Der Bodenwert der ertragsarmen Flächen beträgt zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 
rd. 213,00 €. 
 
 
 
Gesamtwert 

 

Ermittlung der Gesamtwerte des Bewertungsgrundstücks Erläuterung 

Ackerland 10.586,00 €  

Grünland 4.961,00 €  

ertragsarme Flächen 213,00 €  

Gesamtwert des Grundstücks: 15.760,00 €  
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4. Verkehrswert 

 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich vorrangig am Bodenwert orientieren. 
 
Der Bodenwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 15.760,00 € ermittelt.  
 
Der zu bewertende Mitteigentumsanteil beträgt 2/3: 
 
15.760,00 €  /  3  *  2  =  10.506,67 €   rd. 10.500,00 € 
 
Der Verkehrswert für den 2/3 Miteigentumsanteil an dem landwirtschaftlichen Grundstück,  
in 23942 Dassow, OT Prieschendorf,  
 
Grundstücksdaten 
 
Grundbuch  Blatt lfd. Nr. 
Dassow  4809 1 
 
Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Prieschendorf 1 228 7.800 m² 
 
wird zum Wertermittlungsstichtag 03.01.2024 mit rd. 
 

 10.500,00 € 
                 (in Worten: zehntausendfünfhundert Euro) 

 
geschätzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist 
oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17034 Neubrandenburg, 15.02.2024   _________________________________
       Diplom-Betriebswirt (FH) Jörg Berger 

signiert von:

mit:

Jörg Berger

am: 15.02.2024
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Hinweise zur Haftung 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschrei-
bungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen des Auftragnehmers, beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver-
letzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und 
Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden. 
 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von 
Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des 
für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 500.000,00 EUR begrenzt. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im 
Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für 
kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis 
maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen 
maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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Auszug aus der Straßenkarte 
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjektes 
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Auszug aus der topografischen Karte 
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjektes 
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Luftbild 
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjektes 
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Auszug aus der Liegenschaftskarte 
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjektes 
Gemarkung:  Prieschendorf 
Flur:   1 
Maßstab: ca. 1 : 3.000  
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Anmerkung zu den Grundbuchunterlagen: 
 
Ein amtlicher Ausdruck aus dem Grundbuch hat im Rahmen der Gutachtenerarbeitung vorgelegen. 
 
Er wird auftragsgemäß diesem Gutachten nicht als Anlage beigefügt. 
 
 
 



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO JÖRG BERGER 
 

 

Gutachten-Nr.: 09-02-24/01877 Anlage 4 Seite 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

Auszug aus dem Feldblockkataster 
mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjektes 
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 Bild 1: Blick in Richtung Norden über das Bewertungsgrundstück     
 
 
 

 
 

 Bild 2: östlicher Teil des Grundstücks     



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO JÖRG BERGER 
 

 

Gutachten-Nr.: 09-02-24/01877 Anlage 5 Seite 2 

  
 
 
 
 

 
 

 Bild 3: das Grundstück durchschneidender Graben     
 
 
 

 
 

 Bild 4: südlicher Teil des Grundstücks     
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 Bild 5: Feldgehölz an der westlichen Grundstücksgrenze   
 
 

 
 

 Bild 6: Landwirtschaftsweg westlich des Bewertungsgrundstücks 
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ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
WoFlV: 
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Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
WoFG: 
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
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Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz –MHG; am 01.09.2001 außer Kraft getreten und 
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Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG) 
 
EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden 
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